
Sonntagspflicht

Papst Johannes Paul ( hat Fronleichnam eın „Eucharistisches Jahr? angekün-
digt, das 1m Oktober 2004 mMI1t dem Eucharistischen Weltkongrefß 1ın Mexıko be-
oinnt un: eın Jahr spater mMI1t der Weltbischofssynode Zu Thema Eucharistie
den WITF: d Der Papst ll damıt Begınn des drıtten Jahrtausends einNn zentrales
Thema der Kıirche He  ( betonen. Kardınal Francıs Arınze, Prätfekt der CGottesdienst-
Kongregatıon, AZEE „Jede Pfarreı, Diözese, Bischofskonferenz könnte Jetzt
schon beginnen überlegen: Was werden WIrFr machen, dieses eucharistische
Jahr ftejern?Sonntagspflicht  Papst Johannes Paul II. hat zu Fronleichnam ein „Eucharistisches Jahr“ angekün-  digt, das im Oktober 2004 mit dem Eucharistischen Weltkongreß in Mexiko be-  ginnt und ein Jahr später mit der Weltbischofssynode zum Thema Eucharistie en-  den wird. Der Papst will damit zu Beginn des dritten Jahrtausends ein zentrales  Thema der Kirche neu betonen. Kardinal Francis Arinze, Präfekt der Gottesdienst-  Kongregation, sagte dazu: „Jede Pfarrei, Diözese, Bischofskonferenz könnte jetzt  schon beginnen zu überlegen: Was werden wir machen, um dieses eucharistische  Jahr zu feiern? ... Und jeder Katholik sollte sich fragen: Gehe ich wenigstens am  Sonntag in die Kirche, um die heilige Messe mitzufeiern? Es wäre gut! ... Keiner  sollte angesichts dieses eucharistischen Jahres ruhig bleiben und einfach nichts tun.“  Zumindest in Deutschland besteht jedoch eine Situation, angesichts derer kein für  die Kirche Verantwortlicher ruhig bleiben dürfte. Wenn Kardinal Arinze nämlich  milde bemerkt: „Es wäre gut“, wenn jeder Katholik am Sonntag die Messe mit-  feierte, so verschleiert das ein wenig die offizielle kirchliche Position, wie sie im  „Katechismus der katholischen Kirche“ dargestellt wird. Dort wird vom „Gesetz  des Herrn“ gesprochen, von dem sich das Sonntagsgebot herleite, und zwar mit fol-  genden Worten: „Eines der Kirchengebote bestimmt das Gesetz des Herrn genauer:  ‚Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur Teil-  nahme an der Meßfeier verpflichtet‘ (CIC can. 1247).“ Dann wird hinzugefügt:  „Wer diese Pflicht absichtlich versäumt, begeht eine schwere Sünde“ (2181f.). Ver-  gleicht man diese Forderung mit der kirchlich erhobenen Zahl der Besucher der  Sonntagsgottesdienste, die von 46 Prozent im Jahr 1960 jetzt auf rund 15 Prozent  gesunken ist, hieße das, daß weit mehr als die Hälfte der Katholiken allsonntäglich  eine schwere Sünde begehen. Es spricht einiges dafür, daß hier mit dem Ausdruck  „schwere Sünde“ leichtfertig umgegangen wird. Immerhin wird der Fall einge-  räumt, daß „wegen Fehlens eines geistlichen Amtsträgers ... die Teilnahme an einer  Eucharistiefeier unmöglich ist“ und den Gläubigen dann ein Wortgottesdienst emp-  fohlen (2183).  Wenn jedoch die regelmäßige Feier der Eucharistie ein Wesensvollzug der Kirche  ist, so ergibt sich daraus doch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß ein solcher  Fall nicht eintritt; bei der gegenwärtigen Entwicklung der Zahl der Priesteramts-  kandidaten und der gegebenen Überalterung der vorhandenen Pfarrer werden diese  Fälle beängstigend zunehmen. Wer da nicht bereit ist, neue Zulassungsbedingungen  zum Priesteramt ernsthaft zu erwägen, der sollte sehr vorsichtig sein, von schweren  Sünden der Gläubigen zu reden, wo diese der Sonntagspflicht nicht genügen.  Die Kirche muß sich ständig der Mahnungen Jesu gegenüber den Schriftgelehrten  46 Stimmen 222, 10  649Und jeder Katholik sollte sıch Iragen: ehe ıch wenı1gstens
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Zumindest 1n Deutschland besteht jedoch eıne Sıtuation, angesichts derer eın für
die Kıirche Verantwortlicher ruhıg bleiben dürfte. Wenn Kardıinal Arınze namlı:ch
milde bemerkt: „ES ware “  UL, WEeNnN jeder Katholik Sonntag dıe Messe mi1t-
teierte, verschleiert das eın wen1g die offizielle kırchliche Posıtıion, WI1e S1€e 1m
„Katechismus der katholischen Kırche“ dargestellt wırd Dort wiırd VO „Gesetz
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Eucharistiefeier unmöglıch 1St  D un: den Gläubigen 2H980| eın Wortgottesdienst CIND-
tohlen (2185)

Wenn jedoch die regelmäßige Feıier der Eucharistie eın Wesensvollzug der Kirche
1St, erg1bt sıch daraus doch die Verpflichtung, dafür SOTSCHI.L, da eın solcher
Fall nıcht eintrıtt; be] der gegenwartıgen Entwicklung der Zahl der Priesteramts-
kandıdaten un!: der gegebenen Überalterung der vorhandenen Pfarrer werden diese
Fälle beängstigend zunehmen. Wer da nıcht bereıt 1StT, eCu:c Zulassungsbedingungen
ZU Priesteramt ernsthaft erwagen, der sollte sehr vorsichtig se1n, VOIl schweren
Suüunden der Gläubigen reden, diese der Sonntagspflicht nıcht enugen.

Die Kırche mu{ sıch staändıg der Mahnungen Jesu vegenüber den Schrittgelehrten
Stiımmen D 649



un Pharısäern bewufst SCI1] die auch auf SIC zugeschnitten sınd „S1e schnüren
schwere Lasten usammen und legen SI den Menschen auf die Schultern wollen
selber aber keinen Fınger rühren die Lasten 7B} tragen (Mt 73 Damıt sınd
die vielen Gebote un: Verbote ZEMEINL die die Schriftgelehrten aUus dem Alten
Testament VOT allem aus dem (seset7z des Mose, ableiteten Zur Zeıt Jesu zählte 3858  >

solcher heılıgen Vorschritten
Di1e Eucharistie Instruktion „Redemptionis SAC  Iu VO 25 Maäaärz 2004

enthält ZW aar 28R 186 Nummern, 1aber die Nr 1/3 eLwa lautet „Auch WenNnNn das Ur-
teıl ber die Schwere C1iHET Sache vemais der allgemeinen Lehre der Kırche un der
VO ıhr testgesetzten Normen treffen 1ST sınd den schwerwiegenden Angele-
genheiten objektiv JELLC rechnen, die die Gültigkeit un: dıe Würde der
heıligsten Eucharistie Getahr bringen, die also die Regelungen verstoßen,
dıe oben ın den Nummern 48—57 56 SOI 79 97 94 96 101 102 104 106
109 141 115 11 126 131 133 138 153 un: 1658 erläutert worden sınd Außerdem
sınd die anderen Vorschritten des Kodex des kanonischen Rechtes beachten, be-
sonders die Vorschriften der Canones 1364 369 1373 1376 1380 1384 1385 1386
un: 1398 Nımmt INa  e die übrıgen kırchlichen Rechtsvorschriften dazu, scheıint
INa  a} diesem Punkt ohl 2hbhagl hınter den Schriftgelehrten und Pharıisiern
zurückzustehen Und CS der Nr 1:2 heißt „Alle Christgläubigen haben
das Recht auf C116 wahre Liturgie un: besonders auf 1116 Feıer der heiligen Messe,
WIC SIC dıe Kırche gewollt un: festgesetzt hat WIC CS also den lıturgischen
Büchern un durch andere (zsesetze un Normen vorgeschrieben 1ST WITF: d da ohl
die Pflicht angedeutet, für rechte Feıer der heıiligen Messe SOTSCH; 1aber
Zusammenhang lıest sıch 1€eSs WIC die Feststellung: „Alle Büurger haben das Recht,
polızeilichen Anordnungen Folge eisten.“

Nımmt Ianl dagegen die kurzen Berichte ber die Praxıs der Urkirche erg1ıbt
sıch C111 anderes Bıld In der Apostelgeschichte heißßt Gs etwa 3 Jag für Tag verharr-
ten SIC Tempel brachen ihren ausern das TOT nd hielten M1Le1N-
ander Mahl Freude un: Einftalt des erzens“ Apg 46) Di1e Wendung „Brechen
des Brotes bezeichnet dıe urchristliche Eucharistiefeier der C1MN „Liebesmahl“ (eine
Agape) VOTLAUSSINS War vab CD, WIC INan dem Eersten Korintherbrieft entnehmen
ann auch damals schon „mıfßbräuchliche Praktiken der Terminologie der
Eucharıistieinstruktion reden Dennoch War das SCINCINSAMLC „Brechen des BLO:
tes vewns och nıcht C116 derartige Fülle VO Rubriken EeiIRNZEIMMECTNAIEGKHE WIC heute
So 1ST CS jedenfalls aum vorstellbar, da{ß der Urkirche CI1IE Eucharistieteier SWG
SCH Priestermangels nıcht stattgefunden hätte Von daher Aft sıch tragen, ob nıcht
auch den heutigen Christen C1116 orößere Freıiheıit der Kınder (sottes zustünde, „das
TOot brechen un mıteinander Mahl Freude un: Einfalt des erzens hal-
ten WE INnan 1L1UT das Wort Jesu beherzigte „Der Sabbat 1ST für den Menschen da,;
nıcht der Mensch für den Sabbat Deshalb 1ST der Menschensohn Herr auch ber
den Sabbat“ (Mk ÜTE Albert Keller S
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